
2) Sie verteidigen die Freiheit der Information, die sich daraus erge ben den Rechte, die
Frei heit des Kommentars und der Kritik sowie die Unabhängigkeit und das An -
sehen ihres Berufes.

3) Sie veröffentlichen nur Informationen, Dokumente, Bilder, und Tö ne deren Quellen
ihnen bekannt sind. Sie unterschlagen keine wichtigen Ele mente von Informationen
und entstellen weder Tatsachen, Doku mente, Bilder und Töne noch von anderen ge -
äusserte Meinungen. Sie bezeichnen unbestätigte Meldungen, Bild- und Tonmon ta -
gen ausdrücklich als solche.

4) Sie bedienen sich bei der Beschaffung von Informationen, Tönen, Bil dern und Do -
ku menten keiner unlauteren Methoden. Sie bear bei ten nicht oder lassen nicht Bilder
bearbeiten zum Zweck der irre führenden Verfälschung des Originals. Sie begehen
kein Plagiat.

5) Sie berichtigen jede von ihnen veröffentlichte Meldung, deren ma te rieller Inhalt sich
ganz oder teilweise als falsch erweist.

6) Sie wahren das Berufsgeheimnis und geben die Quellen vertrau licher Informationen
nicht preis.

7) Sie respektieren die Privatsphäre der einzelnen Personen, sofern das öffentliche In -
teresse nicht das Gegenteil verlangt. Sie unter las sen anonyme und sachlich nicht ge-
rechtfertigte Anschuldigungen.

8) Sie respektieren die Menschenwürde und verzichten in ihrer Be richt erstattung in
Text, Bild und Ton auf diskriminierende Anspie lungen, welche die ethnische oder
nationale Zugehörigkeit, die Religion, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung,
Krankheiten sowie körperliche oder geistige Behinderung zum Gegenstand haben.
Die Grenzen der Berichterstattung in Text, Bild und Ton über Kriege, terroristische
Akte, Unglücksfälle und Katastrophen liegen dort, wo das Leid der Betroffenen und
die Gefühle ihrer An gehörigen nicht respektiert werden.

9) Sie nehmen weder Vorteile noch Versprechungen an, die geeignet sind, ihre beruf -
liche Unabhängigkeit und die Äusserung ihrer per sön lichen Meinung einzu -
schränken

10) Sie vermeiden in ihrer beruflichen Tätigkeit als Journalistinnen und Journalisten
jede Form von kommerzieller Werbung und akzeptie ren keinerlei Bedingungen von
Seiten der Inserenten.

11) Sie nehmen journalistische Weisungen nur von den hierfür als ver ant wortlich be -
zeichneten Mitgliedern ihrer Redaktion entgegen, und akzeptieren sie nur dann,
wenn diese zur Erklärung der Pflichten der Journalistinnen und Journalisten nicht
im Gegensatz stehen.

Journalistinnen und Journalisten, welche dieser Bezeichnung würdig sind, halten es für
ihre Pflicht, die Grundsätze dieser Erklärung ge treulich zu befolgen. In Anerkennung der
bestehenden Gesetze jedes Lan des nehmen sie in Berufsfragen nur das Urteil ihrer Berufs -
kol legin nen und -kollegen, des Presserates oder ähnlich legitimierter berufs ethi scher
Organe an. Sie weisen dabei insbesondere jede Einmischung einer staatlichen oder irgend -
einer anderen Stelle zurück.

Erklärung der Rechte der Journalistinnen und Journalisten

Damit die Journalistinnen und Journalisten die von ihnen über nom menen Pflichten erfül-
len können, müssen sie zum Mindesten folgende Rechte beanspruchen können:

a) Sie haben freien Zugang zu allen Informationsquellen und die Frei heit zur unbe-
hinderten Ermittlung aller Tatsachen, die von öffent lichem Interesse sind; die
Geheimhaltung öffentlicher oder privater Angelegenheiten kann dabei den Jour na -
lis tinnen und Journalisten gegenüber nur in Ausnahmefällen und nur mit klarer
Darlegung der Gründe geltend gemacht werden.
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